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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1968

Norm

ZPO §18

Rechtssatz

Für die Anschlußerklärung des Nebenintervenienten ist der Gebrauch bestimmter Worte nicht erforderlich; es genügt,

wenn sich ihr deutlich entnehmen läßt, daß mit dem beiden Parteien zuzustellenden Schriftsatz eine

Interventionserklärung im Sinne der §§ 17 ff ZPO vorgenommen werden soll.
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